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Vom Freibetrag für investierte 
Gewinne zum Gewinnfreibetrag

Steuerliche Maßnahmen zum Jahresende
für Unternehmer 

Steuern Sie mit uns  in eine erfolgreiche Zukunft!

Begünstigte Besteuerung nicht entnommener 

Gewinne

Natürliche Personen mit Gewinnermittlung 
durch Betriebsvermögensvergleich können bei 

der Veranlagung 2009 letztmalig den Eigenka-

pitalanstieg bis zu max. 100.000 € mit dem ½ 

Durchschnittsteuersatz (DSS) begünstigt ver-

steuern. Bei einem Eigenkapitalabbau (durch 
Entnahmen) innerhalb der folgenden 7 Jahre 

hat grundsätzlich eine Nachversteuerung mit 

dem bei der Begünstigung in Anspruch ge-

nommenen ½ DSS zu erfolgen. Geschieht der 

Eigenkapitalabbau in einem Verlustjahr, so 
kann der Nachversteuerungsbetrag mit dem 

Verlust verrechnet werden. Durch entspre-

chende betriebsnotwendige Einlagen (z.B. zur 

Bezahlung von Betriebsschulden) lässt sich die 
Nachversteuerung u.U. verhindern. Anstelle 

der letztmaligen Inanspruchnahme dieser 

Begünstigung kann auch eine freiwillige vor-

gezogene Nachversteuerung der früher mit 

dem ½ DSS besteuerten Beträge erfolgen. Da 
die freiwillige Nachversteuerung nur mit 10% 

anstelle des damals verwendeten ½ DSS pas-

siert, kann dies vorteilhaft sein, wenn mit 

einem entnahmebedingten Kapitalabbau 
innerhalb der jeweiligen verbleibenden 7 Jah-

re-Frist zu rechnen ist (KI 05/09).

Antrag auf Gruppenbesteuerung stellen

Bei Kapitalgesellschaften können durch Bil-

dung einer Unternehmensgruppe Gewinne 

und Verluste der einbezogenen Gesellschaften 
ausgeglichen und mitunter erhebliche positive 

Steuereffekte realisiert werden. Vorausset-

zung ist die geforderte finanzielle Verbindung 

(Kapitalbeteiligung von mehr als 50% und 

Mehrheit der Stimmrechte) seit Beginn des 
Wirtschaftsjahres sowie ein beim Finanzamt 

eingebrachter Gruppenantrag. Bei allen Kapi-

talgesellschaften, die das Kalenderjahr als 

Wirtschaftsjahr haben (d.h. Bilanzstichtag 
31.12.) ist der Gruppenantrag bis spätestens 

31.12.09 einzubringen, damit er noch Wirkung 

für die Veranlagung 2009 entfaltet. Gleiches 

gilt für die Aufnahme in eine bestehende 

Unternehmensgruppe (etwa weil eine neue 
Beteiligung am 1.1.2009 erworben wurde).

Forschungsfreibetrag / Forschungsprämie / 

Auftragsforschung

Bei wirtschaftlich wertvollen Erfindungen 

bzw. im Rahmen des weiter ausgelegten For-
schungsbegriffs i.S.d. Frascati Manuals können 

25% der Forschungsaufwendungen als fiktive 

Betriebsausgabe geltend gemacht werden. 

I.Z.m. volkswirtschaftlich wertvollen Erfindun-

gen sind sogar u.U. 35% möglich. Anstelle von 
eigener Forschung können auch für Auftrags-

forschung 25% von max. 100.000 € p.a. als 

Betriebsausgabe angesetzt werden. Alternativ 

zu den fiktiven Betriebsausgaben besteht die 

Möglichkeit der Inanspruchnahme einer For-
schungsprämie i.H.v. 8% (Steuergutschrift) –

die Prämie kann z.B. in Verlustsituationen 

vorteilhaft sein und ist für Kapitalgesellschaf-

ten immer besser.

Freibetrag für investierte Gewinne (FBiG)

Der FBiG kann in der alten Form letztmalig in 

der Veranlagung 2009 gebildet werden. Hin-

sichtlich der Änderungen ab 2010 wird auf den 

Beitrag in dieser Ausgabe verwiesen. Die Än-

derungen können unter Umständen dazu 
führen, dass es empfehlenswert ist, eine an-

stehende Investition ins neue Jahr zu verschie-

ben und diesbezüglich den „alten“ FBiG nicht 

geltend zu machen. Begünstigte Investitionen 
umfassen grundsätzlich abnutzbare körperli-

che Anlagen bzw. bestimmte Wertpapiere 

(insbesondere Anleihen und Anleihenfonds) 

und erfordern eine Nutzungsdauer bzw. Be-

haltefrist von 4 Jahren.

Vorgezogene Investitionen (Halbjahres-
abschreibung) bzw. Zeitpunkt der Vorauszah-

lung/Vereinnahmung bei E-A-Rechnern

Für Investitionen, die nach dem 30.6.09 getä-

tigt werden, kann unabhängig vom Anschaf-
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fungszeitpunkt in der zweiten Jahreshälfte die 

halbe Jahres-AfA abgesetzt werden. Das Vor-

ziehen von Investitionen spätestens in den 
Dezember 2009 kann daher Steuervorteile 

bringen. Geringwertige Wirtschaftsgüter 

(max. 400 €) können sofort zur Gänze abge-

setzt werden.

E-A-Rechner können grundsätzlich durch Aus-
nutzen des Zufluss-, Abflussprinzips eine tem-

poräre Verlagerung der Steuerpflicht erzielen. 

Für in § 19 Abs. 3 EStG angeführte Ausgaben 

(z.B. Beratungs-, Miet-, Vertriebs-, Zinskosten 

etc.) ist allerdings lediglich eine einjährige 
Vorauszahlung steuerlich abzugsfähig! Regel-

mäßig wiederkehrende Einnahmen oder Aus-

gaben, die zum Jahresende fällig werden, sind 

jenem Kalenderjahr zuzurechnen, zu dem sie 
wirtschaftlich gehören, wenn sie innerhalb 

von 15 Tagen vor oder nach dem 31.12. bewirkt 

werden. So genannte „stehen gelassene For-

derungen“, welche nur auf Wunsch des Gläu-

bigers später gezahlt werden, gelten aller-
dings als bereits (im alten Jahr) zugeflossen.

Vorzeitige Abschreibung für Investitionen in 

2009

Bei Investitionen in Anlagegüter in den Jahren 

2009 und 2010 kann eine vorzeitige Abschrei-
bung von 30% der Anschaffungs- bzw. Her-

stellungskosten geltend gemacht werden. 

Diese schnellere Abschreibung des Wirtschafts-

gutes ist von dem Anschaffungszeitpunkt 

abhängig (nicht vom Zeitpunkt der Inbetrieb-
nahme) und beinhaltet auch die Normalab-

schreibung für das erste Wirtschaftsjahr. Die 

Begünstigung erstreckt sich auf abnutzbare 

körperliche Wirtschaftsgüter, nicht aber z.B. 

auf Gebäudeinvestitionen, PKW, GWG, ge-
brauchte Wirtschaftgüter etc. Die vorzeitige 

Abschreibung kann zusätzlich zum FBiG gel-

tend gemacht werden, wenn dadurch nicht 

die Bedingung der 4jährigen Mindestnut-
zungsdauer (für den Freibetrag) gefährdet 

wird.

GSVG-Befreiung

Kleinstunternehmer (Jahresumsatz unter 

30.000 €, Einkünfte unter 4.188,12 €) können 

eine GSVG-Befreiung für 2009 bis 31.12.09 

beantragen. Berechtigt sind Jungunternehmer 
(max. 12 Monate GSVG-Pflicht in den letzten 5 

Jahren), generell Männer über 65 bzw. Frauen 

über 60 Jahre oder Personen über 57 Jahre, 

wenn die genannten Grenzen in den letzten 5 
Jahren nicht überschritten wurden.

Aufbewahrungspflichten

Mit 31.12.09 endet grundsätzlich die 7-jährige 

Aufbewahrungspflicht für Geschäftsunterla-

gen des Jahres 2002. Weiterhin aufzubewah-

ren sind Unterlagen, welche für ein anhängi-
ges Abgaben- oder sonstiges behördli-

ches/gerichtliches Verfahren von Bedeutung 

sind. Unterlagen für Grundstücke bei Vorsteu-

errückverrechnung sind 12 Jahre lang aufzube-

wahren bzw. 22 Jahre, wenn für einen nicht-
unternehmerischen Teil ein Vorsteuerabzug in 

Anspruch genommen wurde. Keinesfalls sollen 

Unterlagen vernichtet werden, die zur Beweis-

führung z.B. bei Produkthaftung, Eigentums-, 
Bestands- und Arbeitsvertragsrecht dienen.

Abzugsfähigkeit von Spenden

Spenden aus dem Betriebsvermögen an be-

stimmte Forschungseinrichtungen und der 

Erwachsenenbildung dienende Lehreinrichtun-

gen sowie an Universitäten etc. können bis zu 
einem Maximalbetrag von 10% des Gewinnes 

des vorangegangen Wirtschaftsjahres Be-

triebsausgabe sein. Zusätzlich und betragsmä-

ßig unbegrenzt können auch Geld- und Sach-
spenden, die mit der Hilfestellung bei Katast-

rophenfällen zusammenhängen, geltend ge-

macht werden, sofern sie der Werbung die-

nen. Erstmals sind 2009 auch Spenden für 

mildtätige Zwecke bis zu einer Höhe von 10% 
des Vorjahresgewinns (zusätzlich) als Be-

triebsausgabe steuerlich absetzbar. Wesentlich 

ist, dass der Spendenempfänger bzw. der 

Spendensammelverein in der BMF-Liste auf-

scheint und dass die Spende im Jahr 2009 ge-
leistet wurde und nachgewiesen werden kann. 

Eine doppelte Berücksichtigung einer be-

stimmten Spende als Betriebsausgabe und als 

Sonderausgabe ist nicht möglich (KI 09/09).

Für Arbeitgeber
Lohnsteuer- und beitragsfreie Zuwendungen 

an Dienstnehmer (pro Dienstnehmer p.a.)

- Betriebsveranstaltungen (z.B. Weihnachts-

feier) 365 €.

- Sachzuwendungen (z.B. Weihnachtsge-

schenk) 186 €.

- Freiwillige soziale Zuwendungen an den 

Betriebsratsfonds sowie zur Beseitigung 
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von Katastrophenschäden.

- Kostenlose oder verbilligte Benützung von 

Einrichtungen und Anlagen, die der Ar-
beitgeber allen oder bestimmten Gruppen 

von Arbeitnehmern zur Verfügung stellt 

(z.B. Kindergärten, Sportanlagen oder 

Betriebsbibliotheken, nicht aber ein ver-

günstigtes Fitnesscenter oder Garagenab-
stellplätze).

- Zukunftssicherung (z.B. Er- und Ablebens-

versicherungen, Krankenversicherungen, 

Anteile an Pensionsinvestmentfonds oder 

Pensionskassenbeiträge) bis 300 €.

- Mitarbeiterbeteiligung 1.460 €.

- Freie oder verbilligte Mahlzeiten und Ge-

tränke am Arbeitsplatz. Gutscheine für 

Mahlzeiten bis zu einem Wert von 4,40 € 

pro Arbeitstag, wenn sie nur am Arbeits-
platz oder in direkter Umgebung verwen-

det werden können.

- Zuschuss für Kinderbetreuungskosten 

500 € (KI 06/09).

Bildungsfreibetrag und Bildungsprämie

Bei innerbetrieblicher Aus- und Fortbildung 
können 20% der Aufwendungen als Be-

triebsausgabe geltend gemacht werden. Zu-

sätzlich steht ein Bildungsfreibetrag von 20% 

der externen Bildungskosten (Kurs- und Semi-
nargebühren, Skripten, nicht jedoch Kosten 

für Verpflegung und Unterbringung) zur Ver-

fügung. Alternativ zum Bildungsfreibetrag 

gibt es eine Bildungsprämie i.H.v. 6%.

Lehrlingsförderungen

Für ab dem 27.6.08 abgeschlossene Lehrver-
hältnisse gelten verschiedene Lehrlingsförde-

rungen, welche eine steuerfreie Basisförde-

rung, den Blum-Bonus II für die Schaffung von 

Lehrstellen sowie eine Qualitätsförderung 
(z.B. bei erfolgreicher Absolvierung eines Pra-

xistests) umfassen.

Für Arbeitnehmer
Werbungskosten noch vor Jahresende bezah-

len

Ausgaben, die in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der nichtselbständigen Tätigkeit 

stehen, müssen für eine steuerliche Berück-

sichtigung im Jahr 2009 noch vor dem 31.12.09 

entrichtet werden. Oftmals handelt es sich 

dabei um berufsbedingte Aus-, Fortbildungs-
und Umschulungskosten. Werbungskosten 

s i n d  e n t s p r e c h e n d  n a c h z u w e i s e n 

(Rechnungen, Quittungen, Fahrtenbuch) und 

nur zu berücksichtigen, sofern sie insgesamt 

132 € (Werbungskostenpauschale) überstei-
gen.

Arbeitnehmerveranlagung 2004 bzw. Antrag 

auf Rückzahlung von zu Unrecht einbehalte-

ner Lohnsteuer

Neben der Pflichtveranlagung (z.B. nicht 
lohnsteuerpflichtige Einkünfte von mehr als 

730 € p.a.) gibt es auch die Antragsveranla-

gung, wenn ein Steuerguthaben zu erwarten 

ist. Dieser Antrag ist innerhalb von 5 Jahren zu 

stellen. Für das Jahr 2004 läuft die Frist am 
31.12.09 ab. Mittels Antragsveranlagung kön-

nen Werbungskosten, Sonderausgaben, au-

ßergew. Belastungen etc. geltend gemacht 

werden, die im Rahmen des Freibetragsbe-
scheids noch nicht berücksichtigt wurden. 

Weitere gute Gründe für eine Arbeitnehmer-

veranlagung sind z.B. zu Unrecht einbehaltene 

Lohnsteuer, der Anspruch auf Negativsteuer 

bei geringen Bezügen, die Nichtberücksichti-
gung des Pendlerpauschales oder der unter-

jährige Wechsel des Arbeitgebers bzw. nicht-

ganzjährige Beschäftigung. Wurden Alleinver-

diener- bzw. Alleinerzieherabsetzbetrag samt 
Kinderzuschlag beim Arbeitgeber nicht ent-

sprechend berücksichtigt, so kann eine nach-

trägliche Beantragung über die Arbeitnehmer-

veranlagung (Formular L1) oder durch einen 

Erstattungsantrag mittels Formular E5 (wenn 
keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte vorlie-

gen) erfolgen.

Rückerstattung von Kranken- und Pensions-

versicherungsbeiträgen bei Mehrfachversiche-

rung

Wurden im Jahr 2006 aufgrund einer Mehr-
fachversicherung über die Höchstbeitrags-

grundlage (laufendes Entgelt monatlich 

3.750 €) hinaus Beiträge entrichtet, ist ein 

Antrag auf Rückzahlung der PV- und KV-
Beiträge bis 31.12.09 möglich. Rückerstattete 

Beträge sind im Jahr der Rücküberweisung 

grundsätzlich einkommensteuerpflichtig.
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Sonderausgaben – Topfsonderausgaben

Die Absetzbarkeit ist mit einem Höchstbetrag 

von 2.920 € zuzüglich weiterer 2.920 € für 
Alleinverdiener sowie insgesamt weiterer 

1.460 € ab drei Kindern beschränkt. In diese 

Grenze fallen insbesondere Ausgaben für 

Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungen, 

Ausgaben für Wohnraumsanierung sowie die 
Anschaffung junger Aktien. Die im Rahmen 

dieser Höchstbeiträge geltend gemachten 

Ausgaben wirken sich nur mit einem Viertel 

steuermindernd aus. Bei einem Jahreseinkom-

men zwischen 36.400 € und 60.000 € reduziert 
sich der absetzbare Betrag überdies gleichmä-

ßig auf 0.

Sonderausgaben ohne Höchstbetrag und Kir-

chenbeitrag

Folgende Sonderausgaben sind ohne Höchst-
betrag unbeschränkt abzugsfähig: Nachkauf 

von Pensionsversicherungszeiten, Beiträge zur 

freiwilligen Weiterversicherung in der Pensi-

onsversicherung, bestimmte Renten und dau-

ernde Lasten sowie Steuerberatungskosten 
(wenn nicht schon Betriebsausga-

be/Werbungskosten). Pauschalierte Steuer-

pflichtige können Steuerberatungskosten 

jedenfalls als Sonderausgaben absetzen. Kir-
chenbeiträge sind nunmehr mit jährlich 200 € 

begrenzt.

Spenden als Sonderausgaben

A n  b e s t i m m t e  O r g a n i s a t i o n e n 

(Forschungseinrichtungen, öffentliche Museen 

etc.) können Spenden i.H.v. max. 10% des 
Vorjahreseinkommens geltend gemacht wer-

den. Wurden bereits im betrieblichen Bereich 

(siehe dazu Ausführungen in der Rubrik „Für 

Unternehmer“) diesbezüglich Spenden als 

Ausgabe abgesetzt, so verringert sich das Ma-
ximum bei den Sonderausgaben. Ab 2009 

kann zusätzlich durch private (Geld)Spenden 

an mildtätige Organisationen (BMF-Liste) 

Steuern gespart werden. Die Obergrenze liegt 
bei 10% des Vorjahreseinkommens. Die Spen-

den müssen gegebenenfalls mittels Einzah-

lungsbeleg nachgewiesen werden.

Außergewöhnliche Belastungen

Damit der Selbstbehalt überstiegen wird, 
kann es sinnvoll sein, Zahlungen noch in das 

Jahr 2009 vorzuziehen (z.B. für Krankheitskos-

ten, Einbau eines behindertengerechten Ba-

des). Unterhaltskosten sind nur insoweit ab-
zugsfähig, als sie beim Unterhaltsberechtigten 

selbst außergew. Belastungen darstellen wür-

den. Bei Katastrophenschäden entfällt der 

Selbstbehalt.

Anmerkung: Ausländische Einkünfte sind bei 
der Einkommensermittlung sowohl für die 

Höhe der Topfsonderausgaben als auch der 

außergew. Belastung mitbestimmend.

Steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreu-

ungskosten

Kinderbetreuungskosten können für Kinder 
bis zum 10. Lebensjahr mit bis zu 2.300 € pro 

Kind und Jahr als außergewöhnliche Belas-

tung steuerlich geltend gemacht werden. Die 

Abzugsfähigkeit beschränkt sich auf tatsäch-

lich angefallene Betreuungskosten (abzüglich 
steuerfreier Zuschuss des Arbeitgebers). Die 

Kinderbetreuung muss in privaten oder öf-

fentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen 

bzw. durch pädagogisch qualifizierte Perso-
nen erfolgen (KI 06/09).

Zukunftsvorsorge – Bausparen - Prämienbe-

günstigte Pensionsvorsorge

Die 2009 geförderte private Zukunftsvorsorge 

im prämienbegünstigten Ausmaß von 

2.214,22 € p.a. bringt eine staatlichen Prämie 
von 9,5%. Beim Bausparen gilt für 2009 eine 

staatliche Prämie von 4% bis zu einem Einzah-

lungsbetrag von 1.200 €. Ebenso sind Beiträge 

zu einer Pensionszusatzversicherung, Pensions-

kasse, betrieblichen Kollektivversicherung 
bzw. freiwilligen Höherversicherung in der 

gesetzlichen Pensionsversicherung im Höchst-

ausmaß von 1.000 € mit 9,5% begünstigt. 

Vom Freibetrag für investierte Gewinne zum Gewinnfrei-
betrag
Mit 1.1.2010 erfolgt durch die Ausdehnung des 

Freibetrags für investierte Gewinne (FBiG) und 

durch die gleichzeitige Streichung der begüns-
tigten Besteuerung nicht entnommener Ge-

winne (§ 11a EStG) eine Vereinfachung steuer-

licher Begünstigungen. Der „neue“ Gewinn-

freibetrag ist unabhängig von der Gewinner-
mittlungsart für alle natürlichen Personen 

Für alle Steuerpflichtigen
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anwendbar, welche betriebliche Einkünfte 

erwirtschaften. Übersteigt der Gewinn 30.000 

€, so kann für diesen zusätzlichen Betrag bei 
entsprechenden Investitionen der investitions-

bedingte Gewinnfreibetrag geltend gemacht 

werden. Die Obergrenze bleibt mit 100.000 € 

pro Steuerpflichtigen p.a. gleich. Übergangs-
gewinne im Zusammenhang mit dem Wechsel 

der Gewinnermittlungsart können für die 

Begünstigung einbezogen werden, nicht aber 

Veräußerungsgewinne. Wird der Gewinn 

durch Pauschalierung ermittelt, so ist zwar die 
Inanspruchnahme des Grundfreibetrags mög-

lich, nicht aber des investitionsbedingten Ge-

winnfreibetrags. Der Freibetrag erhöht sich 

von 10% auf 13% und führt bis zu einem Ge-

winn von 30.000 € ohne Notwendigkeit einer 
entsprechenden Investition automatisch zu 

einer fiktiven Betriebsausgabe von bis zu 

3.900 €, wodurch auch eine Gleichstellung mit 

unselbständig Erwerbstätigen (begünstige 
Besteuerung des 13. und 14. Gehalts) erfolgen 

soll.

Die Voraussetzungen für den investitionsbe-

dingten Gewinnfreibetrag haben sich im Ver-

gleich zum FBiG nicht geändert – es muss ent-
weder in körperliche, abnutzbare Anlagegüter 

oder in bestimmte Wertpapiere investiert 

werden und die Mindestbehaltedauer muss 

vier Jahre betragen. Nicht völlig eindeutig 

sind die Folgen, wenn bestehende Wertpapie-
re vor Ablauf der Frist verkauft werden und im 

selben Veranlagungszeitraum für den investi-

tionsbedingten Gewinnfreibetrag taugliche 

Anlagegüter erworben werden. Dem Geset-

zeswortlaut folgend muss mit den neuen ab-
nutzbaren Anlagegütern die Frist der noch 

nicht abgelaufenen Wertpapiere fortgesetzt 

werden und es kann nicht stattdessen eine 

Nachversteuerung des alten Freibetrags und 
eine Inanspruchnahme des neuen investitions-

bedingten Gewinnfreibetrags erfolgen.

In der Veranlagung 2009 kann der alte FBiG 

letztmalig in Anspruch genommen werden. 

Aufgrund der Erhöhung von 10% auf 13% 
kann es - sofern es auch betriebswirtschaftlich 

möglich ist - sinnvoll sein, eine Ersatzinvestiti-

on in das neue Jahr zu verschieben, um den 

investitionsbedingten Gewinnfreibetrag gel-

tend machen zu können.
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